
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 987/2008 der Kommission vom 8. Oktober 2008 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, 

Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich der Anhänge IV und V 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 268 vom 9. Oktober 2008) 

Seite 18, Anhang II, in Bezug auf Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in Nummer 6: 

anstatt: „6. hydratisierte Stoffe oder Ionen, die durch den Kontakt eines Stoffes mit Wasser entstanden sind, 
sofern dieser Stoff vom Hersteller oder Importeur, der diese Ausnahmeregelung in Anspruch nimmt, 
angemeldet wurde;“ 

muss es heißen: „6. hydratisierte Stoffe oder Ionen, die durch den Kontakt eines Stoffes mit Wasser entstanden sind, 
sofern dieser Stoff vom Hersteller oder Importeur, der diese Ausnahmeregelung in Anspruch nimmt, 
registriert wurde;“. 

Seite 18, Anhang II, in Bezug auf Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in Nummer 8: 

anstatt: „8. andere Naturstoffe als die in Abschnitt 7 genannten, soweit sie nicht chemisch verändert wurden, es 
sei denn, sie erfüllen die Kriterien für die Einstufung als gefährlich nach der Richtlinie 67/548/EWG 
oder sie sind nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder nicht sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar gemäß den Kriterien des Anhangs XIII oder sie sind nicht gemäß Artikel 59 Absatz 
1 seit mindestens zwei Jahren als Stoffe ermittelt, die ebenso besorgniserregend sind wie in 
Artikel 57 Buchstabe f aufgeführt;“ 

muss es heißen: „8. andere Naturstoffe als die in Abschnitt 7 genannten, soweit sie nicht chemisch verändert wurden, es 
sei denn, sie erfüllen die Kriterien für die Einstufung als gefährlich nach der Richtlinie 67/548/EWG 
oder sie sind persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulier
bar gemäß den Kriterien des Anhangs XIII oder sie sind gemäß Artikel 59 Absatz 1 seit mindestens 
zwei Jahren als Stoffe ermittelt, die ebenso besorgniserregend sind wie in Artikel 57 Buchstabe f 
aufgeführt;“. 

Seite 18, Anhang II, in Bezug auf Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, in Nummer 9: 

anstatt: „9. die folgenden aus natürlichen Rohstoffen gewonnenen Stoffe, sofern sie nicht chemisch verändert 
wurden, es sei denn, sie erfüllen die Kriterien für die Einstufung als gefährlich gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG, mit Ausnahme der Stoffe, die nur als entzündlich [R 10], hautreizend [R 38] oder 
augenreizend [R 36] eingestuft sind, oder sie sind nicht persistent, bioakkumulierbar und toxisch 
oder sie sind nicht sehr persistent und sehr bioakkumulierbar gemäß den Kriterien des Anhangs XIII 
oder sie sind nicht gemäß Artikel 59 Absatz 1 seit mindestens zwei Jahren als Stoffe ermittelt, die 
ebenso besorgniserregend sind wie in Artikel 57 Buchstabe f aufgeführt: 

pflanzliche Fette, pflanzliche Öle, pflanzliche Wachse; tierische Fette, tierische Öle, tierische Wachse; 
Fettsäuren von C 6 bis C 24 und ihre Kalium-, Natrium-, Calcium- und Magnesiumsalze, Glycerin;“ 

muss es heißen: „9. die folgenden aus natürlichen Rohstoffen gewonnenen Stoffe, soweit sie nicht chemisch verändert 
wurden, es sei denn, sie erfüllen die Kriterien für die Einstufung als gefährlich gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG, mit Ausnahme der Stoffe, die nur als entzündlich [R 10], hautreizend [R 38] oder 
augenreizend [R 36] eingestuft sind, oder sie sind persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar gemäß den Kriterien des Anhangs XIII oder sie sind gemäß 
Artikel 59 Absatz 1 seit mindestens zwei Jahren als Stoffe ermittelt, die ebenso besorgniserregend 
sind wie in Artikel 57 Buchstabe f aufgeführt: 

pflanzliche Fette, pflanzliche Öle, pflanzliche Wachse; tierische Fette, tierische Öle, tierische Wachse; 
Fettsäuren von C 6 bis C 24 und ihre Kalium-, Natrium-, Calcium- und Magnesiumsalze, Glycerin;“.
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